
sind sich selbst zu unterhalten, sind die beiden Vorschriften
in der bis zum 31.12.2006 gültigen Fassung anzuwenden.

Für die bisherigen Vorschriften gilt gem. § 52 Abs. 40 EStG:
– Kinder i.S.v. § 32 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStG, die im Ver-

anlagungszeitraum 2006 das 24. Lebensjahr vollendet ha-
ben, können bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres
berücksichtigt werden. Kinder, die im VZ 2006 das 25.
oder das 26. Lebensjahr vollendet haben, werden weiterhin
nach bisherigem Recht erfasst.

– Für Kinder i.S.d. § 32 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 EStG ist die
Neuregelung erstmals anzuwenden, die im Veranlagungs-
zeitraum 2007 wegen einer vor Vollendung des 25. Lebens-
jahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung außerstande sind sich selbst zu unterhalten.

3. Km-Pauschale

Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 werden auch die Rege-
lungen für Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte neu gefasst. § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 EStG wird
aufgehoben und § 9 Abs. 2 EStG geändert. Danach sind Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sowie Familienheimfahr-
ten keine Werbungskosten, sondern werden nur noch als solche
behandelt. Für jeden Arbeitstag können 0,30 EUR wie
Werbungskosten ab dem 21. km abgezogen werden. Für die
lediglich einmal zu berücksichtigende wöchentliche Familien-
heimfahrt sind auch die ersten 20 km abziehbar. Die Entfer-
nungspauschale entfällt bei Flugstrecken und steuerfreier
Sammelbeförderung (§ 3 Nr. 32 EStG). Auf Grund des Abgel-
tungscharakters können Unfallkosten nicht mehr abgezogen

werden (anders bei Dienstreise). Liegen die Kosten neben
sonstigen Werbungskosten unter dem Pauschbetrag, ist auch
ein Eintrag auf der Lohnsteuerkarte nicht möglich. Damit
werden sich auch unterhaltsrechtlich die zu berücksichtigenden
Steuererstattungen auf Grund der Fahrtkosten reduzieren oder
die Möglichkeit Freibeträge einzutragen.
Bei Fahrten von der Wohnung zur Betriebsstätte kommen
Betriebsausgaben ebenfalls nur noch in Betracht, wenn die
Entfernung 20 km übersteigt (§ 4 Abs. 5a EStG n.F.).

4. Sparer-Freibetrag

Der Sparer-Freibetrag aus § 20 Abs. 4 EStG wird ab 2007 von
1.370/2.540 EUR auf 750/1.500 EUR abgesenkt.

5. Eigenheimzulage

Mit Gesetz vom 22.12.2006 ist die Eigenheimzulage abge-
schafft worden.15 Die Förderung wird damit letztmalig für
Objekte gewährt, bei denen mit der Herstellung vor dem
31.12.2006 begonnen wurde oder die durch einen rechtswirk-
samen Vertrag vor diesem Zeitpunkt angeschafft worden sind.
Damit sind die Bezugspunkte zum Unterhalt16 und die Folgen
der Vermögensauseinandersetzung17 nur noch für diese lau-
fenden Altfälle zu beachten.

15 BGBl 2005 I, 3680.
16 U.a. Wendl/Staudigl, 6. Aufl., § 1 Rn 331.
17 Vgl. Engels, FF 2004, 285, 286.
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Personalien

Dr. B�ttner 65 Jahre alt

Die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht, insbesondere die
Herausgeber, der Beirat und die Redaktion der FF, gratu-
liert Herrn Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht
Dr. Helmut Büttner zur Vollendung seines 65. Lebensjahres
sehr herzlich.
Dr. Helmut Büttner ist am 13. November 1941 in Ratingen
geboren. Er trat im Jahre 1969 in den richterlichen Dienst des
Landes Nordrhein-Westfalen. Als Richter am Landgericht

Bonn war er schon vor der Reform von 1977 mit dem Ehe-
und Unterhaltsrecht befasst. Nach seiner Tätigkeit beim
Justizministerium in Düsseldorf von 1977 bis 1980, wo er
im August 1979 zum Richter am Oberlandesgericht ernannt
wurde, war er bei dem Oberlandesgericht Köln in verschie-
denen Zivilsenaten, darunter Familiensenaten, tätig und seit
1989 stellvertretender Vorsitzender des mit Beschwerde-
und FGG-Sachen befassten 2. Zivilsenats. Am 14. März
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